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Bürokostenentschädigung der Gerichtsvollzieher

Ihr Schreiben vom 26.07.2002, 2343 – I B. 24

Sehr geehrter Herr Pollmann,

natürlich sind sowohl die Gerichtsvollzieher in Nordrhein-Westfalen als auch deren Standesvertreter, die Bezirksverbände im  Landesverband NW des DGVB und wir, dessen Vorstand, weiterhin an einem guten Arbeitsklima in der Zusammenarbeit mit Ihnen interessiert.

Dies darf aber nicht dazu führen, dass das Arbeitsklima nur dann ein „gutes“ ist, wenn die Gerichtsvollzieher zu Zugeständnissen bereit sind, Ungerechtigkeiten klaglos hinnehmen und auf eine nachdrückliche Vertretung ihrer Interessen verzichten.

Es ist richtig, dass Sie uns darauf hingewiesen haben, dass die Festsetzung der Bürokostenentschädigung für 2001 mit den für das Jahr 2001 konkret festgestellten Zahlen erfolgen wird. Ebenso richtig ist es aber auch, dass wir das Justizministerium NRW darauf hingewiesen haben, dass wir die für 2001 ermittelten Zahlen, insbesondere was die Höhe der Gebühreneinnahmen und die durchschnittliche Belastung der Gerichtsvollzieher angeht, für bedenklich halten und deren vorbehaltlose Verwendung nicht für angemessen halten.

Was die Höhe der vereinnahmten Gebühren und die Rückrechnung auf landesweite Durchschnittswerte pro Gerichtsvollzieher angeht, so wird übersehen, dass nach Einführung des neuen GVKostG es einen monatelangen Streit darüber gab, ob für eine erfolglose Vollstreckung eine Gebühr nach KV 205 oder eine solche nach KV 604 angesetzt werden konnte. Das führte dazu, dass ein Teil der Gerichtsvollzieher/innen in NRW KV 205 angewendet, ein Teil aber nur nach KV 604 die Kosten berechnet hat. Der durch die teilweise Anwendung des KV 205 entstandene höhere Gebühreneinnahmedurchschnitt betrifft aber bei der Festsetzung der Gebührenanteile auch diejenigen Gerichtsvollzieher/innen, die, meist auf Grund von regionalen Anordnungen der jeweiligen Dienstvorgesetzten, nur die geringere Gebühr des KV 604 haben ansetzen dürfen.

Aus diesem Grunde haben wir es für sehr bedenklich gehalten, ausgerechnet im Jahre 2001 von der bisher üblichen Praxis abzuweichen, die Festsetzung der Bürokostenentschädigung unter Verwendung der Durchschnittszahlen des Vorjahres vorzunehmen.

Auch ist die von Ihnen ermittelte Durchschnittsbelastung von 140,79% für uns nicht nachvollziehbar. Die uns vorliegenden Zahlen aus den drei OLG-Bezirken ergeben ein anderes Bild und deuten auf eine höhere Durchschnittsbelastung hin. In allen drei OLG-Bezirken liegt die jeweilige Durchschnittsbelastung nach unserer Kenntnis zwischen 143% und 146%, so dass die von Ihnen zur Festsetzung des Gebührenanteils verwendete Zahl 140,79% als NRW-Durchschnitt für uns etwas unverständlich ist.

Klare und unmissverständliche Zahlen liegen aber für das Jahr 2000 vor. Eine Beibehaltung der bisherigen Praxis, die Durchschnittswerte des Vorjahres zur Festsetzung des Gebührenanteils der Bürokostenentschädigung heranzuziehen, (Durchschnittsbelastung ca. 147%) würde nach unseren Berechnungen, die wir Ihnen gerne näher erläutern wollen, für jede/n Gerichtsvollzieher/in im Lande NRW zu einer erheblich geringeren Rückzahlungspflicht für 2001 führen

(ca. 2000 – 3000,- DM durchschnittlich).

Die Abweichung von der in der Entwurfs-Begründung zu § 2 Abs. 2 GVEntschVO vorgesehenen Verfahrensweise der Verwendung der Durchschnittszahlen des Vorjahres führt somit zu einer nicht unerheblichen Benachteiligung der Gerichtsvollzieher/innen in NRW.

Es gibt auch gute Begründungen dafür, § 2 Abs. 1 Satz 2 und § 3 Abs. 2 Satz 1 der GVEntschVO in der Fassung vom 14.06.2002 grundsätzlich für rechtswidrig zu erachten, da die dort festgelegten Zahlen nicht ausreichend sind, die Kosten für den  erforderlichen Bürobetrieb eines Gerichtsvollzieherbüros abzudecken. Diese Kosten sind nachweislich gestiegen und nicht gesunken, so dass es zu einer Reduzierung des Jahreskostenbetrages nicht kommen durfte.

Als Interessenvertreter der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher in NRW müssen wir uns dafür einsetzen, ungerechtfertigte Benachteiligungen unserer Kolleginnen und Kollegen zu vermeiden. Diese konnten auf Grund der bisherigen Systematik der Festsetzung der Gebührenanteile davon ausgehen, dass noch in 2001 eine entsprechende Festsetzung mit den für das Jahr 2000 ermittelten Durchschnittswerten erfolgt. Die erst in 2002 für das Vorjahr erfolgte rückwirkende Festsetzung mit den „Echtzahlen“ aus 2001, die nach unserer Auffassung nicht bedenkenlos Verwendung finden können, führt zu einer für unsere Mitglieder nicht verständlichen Benachteiligung, wie oben begründet.

Dass die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher sich deshalb auf § 2 Abs. 2 GVEntschVO und die dazu zitierte Begründung berufen und um Überprüfung der Handhabung bitten, veranlasste uns, eine entsprechende Prüfung vorzunehmen, Ihnen unsere Auffassung mitzuteilen und Sie um eine Klärung zu ersuchen.

Die Ermächtigungsnorm des § 49 Abs. 3 BBesG ermächtigt die Landesregierung lediglich, durch Verordnung die Abgeltung der den Gerichtsvollziehern für die Einrichtung und Unterhaltung eines Büros entstehenden Kosten zu regeln. Somit ist auch der fiktive Aufwand, der hierbei anfällt, zu ersetzen.

Die entgegen der Rechtsnorm (s.BVerwG) nur stichpunktartig durchgeführten Erhebungen des tatsächlichen Büroaufwandes sind in diesem Punkte fehlerhaft und  können bei der Ermittlung des Jahreskostenbetrages nicht berücksichtigt werden.

Somit ist auch die vorläufige Festsetzung für das Jahr 2002 nach unserer Auffassung rechtswidrig und bedarf der erneuten Überprüfung.

Wie richtig der Standpunkt des DGVB in der Entschädigungsfrage war und ist, zeigt eindrucksvoll das Gutachten von Prof. Dr. Battis von der Humboldt-Universität Berlin, das Ihnen durch den Bundesvorstand des DGVB zur Kenntnis gebracht wurde.

Im Übrigen haben unsere Kolleginnen und Kollegen in NRW bisher relativ klaglos hohe bis sehr hohe, teilweise unerträgliche und die Grenzen des Machbaren übersteigende Belastungen hingenommen, ohne dafür im Bereich der Besoldung oder der Vollstreckungsvergütung entsprechend entschädigt worden zu sein.

Ein Ausgleich für die immense Mehrarbeit, die in der eigentlichen Gerichtsvollziehertätigkeit auch nicht delegierbar ist, konnte bisher aus den Freiräumen, die in der Bürokostenentschädigung sich ergaben, entnommen werden.

Spätestens für das laufende Jahr 2002 ist dies durch den Wegfall des Erhöhungsbetrages in der Folge der 2. ZV-Novelle nicht mehr möglich.

Das heißt, dass von uns Gerichtsvollziehern verlangt wird, dass wir ohne jegliche Vergütung weiterhin hohe und höchste Belastungen akzeptieren sollen.

Dass diese Tatsache in Verbindung mit den hohen Rückforderungen für 2001 von den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern als große Ungerechtigkeit empfunden wird, müsste auch Ihnen verständlich sein.

Es ist doch wohl unzweifelhaft durch die 2. ZV-Novelle zu einer erheblichen Mehrbelastung der Gerichtsvollzieher gekommen, die sich auch nicht durch eine Änderung der Bewertungszahlen für das EV-Verfahren großartig ändern wird.

Eine entsprechende Vergütung für diese Mehrbelastung steht nach wie vor aus.

Auf unseren Vorschlag, bereits für das Jahr 2002 die Vollstreckungsvergütung anzuheben oder zumindest den Jahreshöchstbetrag wegfallen zu lassen, haben wir bis heute leider keine Antwort erhalten.

Es gibt sichere Anzeichen dafür, dass die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher im gesamten Bundesgebiet, auch in NRW, zukünftig nicht mehr in der Lage sein werden, die zur Aufrechterhaltung einer effektiven und schnellen Zwangsvollstreckung erforderliche immense Mehrarbeit im bisherigen Umfange zu den Bedingungen fortzusetzen, wie sie sich für 2002 ergeben und für die zukünftige Entschädigungsregelung bisher angedacht wurden.

Dies ergibt sich eindeutig aus den uns vorliegenden Stellungnahmen aus der Kollegenschaft sowie aus den Diskussionsbeiträgen in verschiedenen vor Ort durchgeführten Mitgliederversammlungen.

Hierauf haben wir Sie sowie die Vertreter des Finanzministeriums in dem sehr intensiven Gespräch, das wir Ende 2001 geführt haben, bereits eindringlich hingewiesen.

In diesem Zusammenhang haben wir mit großem Befremden vom Inhalt eines Schreibens des Justizministeriums NRW an die Präsidentin des OLG Düsseldorf und die Präsidenten der OLG’e Hamm und Köln zur Unterrichtung aller Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Kenntnis genommen.

Die u.a. in diesem Rundschreiben aufgestellte Behauptung, dass die Erhebung über die tatsächlich aufgewendeten Kosten für ein Gerichtsvollzieherbüro letztlich auf besonderem Wunsch des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes erfolgt sei, ist schlichtweg die Unwahrheit und Sie wissen das auch.

Richtig ist vielmehr, dass der DGVB nicht bereit war, „freiwillig“ auf den in der Folge der Zweiten Zwangsvollstreckungsnovelle bewilligten Zuschlages zur Bürokostenentschädigung (8.000,--DM bei Pensum 100) zu verzichten, sondern dem durch Sie und durch die Vertreter der Finanzministerien und Landesrechnungshöfe ausgeübten massiven Druck standgehalten hat.

Dabei hat uns auch nicht die Androhung, bei einem Nichtverzicht entsprechende Erhebungen über die tatsächlichen Bürokosten durchführen zu wollen, von unserer Haltung abbringen können. Diesen Standpunkt nunmehr als „besonderen Wunsch des DGVB“ darzustellen, ist kein sachgerechter Diskussionsbeitrag.

Enttäuscht sind wir auch über die in Ihrem Rundschreiben enthaltenen weiteren Drohungen, dass „letztlich auch die Überprüfung der Parameter der bisherigen Pensenberechnung unerlässlich sein wird“ und dass für den Fall der „Zurücknahme des dienstlichen Engagements der Gerichtsvollzieher“ dienstaufsichtrechtliche Prüfungen erforderlich werden.

Wenn Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher, die seit Inkrafttreten der Zweiten Zwangsvollstreckungsnovelle in ihrer ureigensten Gerichtsvollziehertätigkeit durchschnittlich 50 bis 70 Wochenstunden (je nach Belastung) haben ableisten müssen, damit die Schnelligkeit und Effizienz der Zwangsvollstreckung nicht gefährdet wird, Sie auf diesen Missstand eindringlich hinweisen und auch darlegen, dass die Kürzung der Bürokostenentschädigung demotivierend wirken wird, so ist das nicht nur ihr Recht, sondern auch ihre Pflicht als Beamte des Landes NRW.

Dass Sie hierbei von „unangemessenen Beurteilungen der Situation“ sprechen, ist für die Kolleginnen und Kollegen, die bisher relativ klaglos 20 und mehr Wochenstunden Mehrarbeit geleistet haben, ein Schlag ins Gesicht!

Wir haben als von unseren Mitgliedern gewählte Vorstandsmitglieder des DGVB-Landesverbandes NRW deren Interessen zu vertreten und versuchen, dies nach wie vor möglichst im Einvernehmen mit Ihnen, den Vertretern der Justizverwaltung zu tun.

Wie Sie wissen, haben wir in der Vergangenheit auch erheblich dazu beitragen können, dass Eskalationen vermieden werden konnten, diesen Weg wollen wir nach Möglichkeit beibehalten.

Uns sind aber auch da Grenzen gesetzt, wo es offensichtlich zu massiven Benachteiligungen der Kolleginnen und Kollegen kommt. 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass „gewisse Standards“ in der Bürokostenentschädigung sich nicht werden halten lassen, so können wir Ihnen unser Einvernehmen nur dann vermitteln können, wenn die Zahlen des „Berger-Gutachtens“ Verwendung finden und insbesondere das Gutachten von Prof. Dr. Battis berücksichtigt wird. 

Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir eine wie auch immer geartete Reduzierung der Bürokostenentschädigung nicht hinnehmen können und auch nicht bereit sein werden, dafür bei den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern in NRW zu „werben“.

Wir haben Sie mehrfach schriftlich und mündlich darauf hingewiesen, dass wir für die Beibehaltung des bisherigen Entschädigungssystems oder eines alternativen Systems in einem dem „Berger-Gutachten“ entsprechenden  finanziellen Umfange kämpfen werden.

Wir haben mehrfach versucht, Ihnen die Vorteile des bestehenden Systems darzulegen und die Bedenken der Finanzministerien und der Landesrechnungshöfe zu entkräften. 

Die bislang von der Arbeitsgruppe Bürokostenentschädigung, in der auch Sie vertreten sind, vorgelegten Thesen sind für uns Gerichtsvollzieher jedenfalls nicht akzeptabel.

Bei den in unserem Schreiben vom 10.07.2002 geäußerten Bedenken handelt es sich nach unserer Meinung um ein legitimes Vorgehen einer berufsständischen Interessenvertretung und dies sollte das bisher relativ gute Arbeitsklima in der Zusammenarbeit mit Ihnen nicht beeinträchtigen.

Wir bitten ausdrücklich um Verständnis für unser Anliegen, aber auch für unsere Kampfbereitschaft im Hinblick auf die Neugestaltung der Bürokostenentschädigung.

Wir wollen keinesfalls zur Eskalationsverstärkung beitragen, sondern wollen versuchen, die Ströme des Unmuts unserer Mitglieder zu bündeln und Ihnen in sachgerechter Form vorzutragen. Hierbei handelt es sich nicht um einen strikten Konfrontationskurs zur Landesjustizverwaltung.

Was die Qualität der Vollstreckung angeht, sitzen wir –bildlich gesprochen- in einem Boot, weder Sie noch wir können ernsthaft daran interessiert sein, dass die Motivation der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher in NRW weiter abnimmt. Der nach wie vor hohen Belastung werden nur stark motivierte Beamte gewachsen sein.

Um die aufgetretenen Unstimmigkeiten klären zu können, halten wir es für sinnvoll und notwendig, in einem erneuten Gespräch, das möglichst kurzfristig stattfinden sollte, die unterschiedlichen Standpunkte in sachlicher Form zu erläutern und miteinander zu diskutieren.  

Mit freundlichen Grüßen

